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Ernst-Wolfgang Böckenförde
Politisches Mandat der Kırche? riY

Vergleicht INan die se1it etw2 Jahren IeUu belebte iınnerkirchliche Diskussion den
polıtischen Auftrag oder ein politisches Amt der Kırche INIL derjenigen VOT Zut
Jahren! sıch ein bemerkenswerter Wechsel der Fronten Damals S1Nng
die Inifragestellung und Abwehr polıtischen Mandats der Amtskirche, das diese

Berufung auf das bischöfliche Hırtenamt Anspruch nahm un praktisch-
politisch nach „rechts hin ausübte, durch die Laıen und Aaus iıhren Reihen. Heute wiırd
umgekehrt dıe Forderung nach der Wahrnehmung polıtischen Mandats VO  - be-

Gruppen der Laıen die Amtskirche herangetragen, verbunden mM1 der
Erwartung oder Aufforderung der praktisch-politischen Ausübung dieses Mandats
nach links hın Ebenso W Iie die Zielsetzung unterscheidet sıch auch die Begründung
Seinerzeıit wurde der politische Auftrag des bischöflichen Hırtenamts Aaus der Verbind-
ıchkeit des (christlichen) Naturrechts für das praktische Handeln der Christen und
der Zuständigkeit des Hırtenamts ZUT: verbindlichen Interpretation und Anwendung
dieses Naturrechts hergeleitet dementsprechend befaßte sıch die Kritik vorwiegend
mMI1 der Tragfähigkeit dieses Naturrechts als Richtmaß konkreten politischen Han-
delns Die SCHCHWATLISE Forderung nach polıtischen Mandat der Kirche gründet
sıch auf ein neues) Verständnis der Offtenbarung, iınsbesondere der Schriften des Alten
und Neuen Testaments S1C segelt Kielwasser der uen „poliıtischen Theologie

Proft Hans Barıon ZU /7Ö Geburtstag 1969
Aus der damalıgen Diskussıion als Auswahl) einEeErseı1ts Kafka (Hrsg )) Dıiıe

Katholiken VOT der Politik (Freiburg Beckel Die Demokratie, der Katholik und die Kirche,
rdo socialis (1957/58) 177 f die Forderung des damaligen Bischofts VO' Münster, Dr Miıchael

Keller, nach zumiındest praktischen Anerkennung des (kirchlich interpretierten) Naturrechts als
Voraussetzung tür dıe Wählbarkeit politischen Parteı, vg] Keller, Iter Dara (Münster

463 andererseits Arndt, Heer Christlicher Glaube nd politische Entscheidung
München Horne Hrsg )’ Christ un Bürger heute un MOrgen (Stuttgart Bök-
kenförde, Das Ethos der modernen Demokratie und die Kirche, Hochland 50 (1957/58) (dazu

als Entgegnung der angef. Aufsatz VO:  } Beckel, ferner Spital, Noch einmal: Das Ethos der
modernen Demokratie nd die Kırche, ı1 Hochland 50 (1957/58) 401

Im katholischen Bereich haben VO: allem 1e  1 verschiedenen Autsätzen vorgetragenen Gedanken
VO! Metz anregend gewirkt, zusammentassend Mertz, Zur Theologıe der Welr (Maınz

terner ers Politische Theologie, Sacramentum Mundı: (Freiburg Für den CVansCc-
lischen Bereich vgl den Sammelband Die SOZCNANNTE Politisierung der Kirche Hamburg end-
torft Tödt, Theologıe der Revolution Analysen und Materialien (Frankfurt “1968)
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Wer siıch VOr bis Jahren daran beteiliıgt hat, den Laıen einen innerkirchlichen
Freiheitsraum für ihr polıtisches Handeln gegenüber den Lenkungsansprüchen des
kirchlichen AÄAmtes erstreıten, sieht sıch unversehens VOr die rage gestellt, ob
das Eıntreten das polıtische Mandat 11UT Aaus der damaligen Sıtuation heraus
richtig W dl oder allgemein richtig 1St. Und ebenso stehen die Träger des kirchlichen
Amtites VOT der Frage, ob die 1n den etzten Jahren zunehmend erfolgte Abkehr VO

dirigierenden polıtischen Stellungnahmen, ınsbesondere den Wahlhirtenbriefen, und
überhaupt der Inanspruchnahme eines polıtischen Mandats, Aaus welchen Erwägungen
auch ımmer s1ie veranlaßt se1n INAaß, ıne theologisch und hirtenamtlich richtige Ent-
scheidung Wr oder ob damıiıt der Rückzug 1n eın individualistisches, den Auftrag für
die Welt vernachlässıgendes Verständnis der Oftenbarung angetreten wurde.

Die Frage, ob und gegebenenfalls ın welchem Umfang der Kirche eın politisches
Mandat zukommt, der die nachfolgenden Überlegungen gelten sollen, kann VO  - WwWwEe1
Ausgangspunkten her gestellt und erortert werden: dem der staatlichen Rechtsordnung
und dem innerkirchlichen. Von der staatlichen Rechtsordnung her siınd nur staatlıch-
rechtliche Gesichtspunkte entscheidend: Welche rechtliche Stellung 1sSt den Kirchen nach
der staatlıchen Rechtsordnung zuerkannt, ZESTALLEL diese Stellung die Ausübung eınes
polıtischen Mandats, bestehen rechtliche Bindungen oder Beschränkungen hınsıichtlich
der Inanspruchnahme e1ines solchen Mandats? Innerkirchlich gesehen geht darum,
ob dıe Inanspruchnahme elınes politischen Mandats theologisch legitimiert 1St,
ob S1e dem Auftrag der Kırche, WwI1e 1n der Oftenbarung begründet iSt, entspricht.
Die Antwort auf diese rage 1St. unabhängig VO  w der Lage, die sıch staatlich-
rechtlichen Gesichtspunkten ergibt. (Gestattet die staatliche Rechtsordnung die Wahr-
nehmung eınes politischen Mandats der Kırche, begründet das noch nıcht dessen
innerkırchliche, theologische Legıtıimatıon, ebenso w1e umgekehrt eın staatlich-recht-
liches Verbot eines solchen Mandats dessen innerkirchliche Legiıtimation nıcht aufzu-
heben VEIMAaS.

Im folgenden oll die rage nach dem politischen Mandat bzw Auftrag der Kirche
NUu dem letzteren, innerkirchlichen Gesichtspunkt erortert werden: der staatlıch-
rechtliche bleibt außer Betracht

Zuvor noch Wwel begrifzliche Verständigungen, fiögli&en Mifßverständnissen
VO  ® vornherein begegnen. Erstens: Wenn 1mM folgenden VO  . „Kiırche“ die ede ISt,

1St damıt die in Ämtern verfaflßte Kıirche, die 5S0OS Amtskirche gemeınt, nıcht die
Kirche als Inbegrift der Gläubigen. Die Frage nach dem politischen Mandat der Kirche
zielt demzufolge nıcht auf das politische Mandat des einzelnen Christen, sondern aut
das der kirchlichen Amtsträger als solcher und 1ın Entsprechung dazu der Theologie

Wıchtige Beıiträge V OI staatlich-rechtlichen Gesichtspunkt AauUSs inden sich für die Rechtsordnung
der Bundesrepublik 1n dem Sammelband VON Quaritsch, Weber (FAr Staat un Kirchen 1n der
Bundesrepublik (Homburg terner Heckel und Hollerbach, Die Kirchen dem
Grundgesetz, Veröft. Vereinigung Deutschen Staatsrechtslehrer 26 (Berlin 5—106
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qua Theologie, als Wıssenschaft VO der geschehenen Offenbarung Zweıitens: Unter
politischem Mandat wırd die Berechtigung und der Auftrag gyezieltem politischen
Handeln, einem Verhalten, das als solches auf die Herbeiführung eines bestimm-
ten politischen Erfolgs gerichtet iSt, verstanden.

LE

Sucht INa  ; die rage nach dem politischen Mandat der Kirche auf dem Boden NZU-

SETZCN, Von dem AaUSs ıhre Betürworter argumentieren, oilt klären, welcher
Art der Auftrag der Kirche 1St, der in der Offenbarung selbst AuSgESagt ISt oder sıch
AaUS ihr unmittelbar entnehmen aßt Ergibt sıch daraus ine Berechtigung, e1n Auftrag,
eın Amt polıtischem Handeln 1n dem erläuterten Sınn?

Der in der Offenbarung begründete Auftrag der Kırche kann 1n eiınem allgemeinen
Sınn als die Verkündigung der Heilsbotschaft Gottes, seiner 1n Jesus Christus gesche-
henen Heılstat den Menschen umschrieben werden. In diesem Sınn 1St das kirch-
ıche Amt primär eın Hırtenamt (um 1n der überkommenen Terminologie bleiben),
dıe Vermittlung und traditıo (ım wörtlichen Sınn) der göttlıchen Heilsgaben Gottes-
dienst, Sakramente) und der stets lebendig erhaltenden yöttlichen Heilsbotschaft
(Verkündigung, Belehrung). Das Lehramt esteht Nnur AUFE Abstützung des ÄYırten-
amts, damit Heılstat und Heıilsbotschaft nıcht 1m Wechsel der Generationen und 5C-
schichtlichen Fragestellungen verlorengehen; hat seinen Grund ıcht 1ın sıch selbst
und steht 1n seliner Ausübung 1 Dienst des Hırtenamts.

Entscheidend 1St somıt der Inhalt der verkündigenden und lebendig erhalten-
aen Heilsbotschaft selbst. SOoweit dieser Inhalt reicht, reicht auch, 1im Dienst daran,
die Kompetenz des kıirchlichen Amtes Diese Rückbeziehung gılt sowohl für den mMOög-
lıchen Gegenstand als auch tür die Art und Weise (den modus) kirchlichen Handelns.

Die Miıtte der göttlıchen Heıilstat un Heıilsbotschaft, Ww1e sie uns insbesondere
1ın den Schriften des Neuen Lestaments entgegentritt S, liegt 1ın der gyeschehenen Er-

Mıt dieser Begriftsklärung 1st zugleich VvOorausgesetzTt, dafß die Amtskirche, der SCNAUCT: MIt spez1-
fischen eigenen Aufgaben Aausgestattete kirchliche Ämter als solche (d unabhängig VO' dem Umfang
dıeser Aufgaben) eine offenbarungsmäßige Legitimation haben Diese Voraussetzung ann 1er iıcht
e1gens begründet werden, 6S se1 azu verwıesen aut Hans Küung, Die Kirche (Freiburg Wird diese
Voraussetzung bestritten, W d$ VO retormatorischen Kirchenverständnis her naheliegen Mags, MU:
folglich auch die Berechtigung der 1er versuchten Art der Behandlung des Themas 1n Frage gestellt
werden.

5 Die 1n der Exegese 1e1 diskutierte Fx;age, Ww1e weit die neutestamentlichen Schriften, soOWweılt sıe
Jesusworte mıiıtteılen, iıcht unmiıttelbare Jesusüberlieferung enthalten, ondern einen Niederschlag der
(Predigt-) Verkündigung der frühen Kırche, ann 1J1er dahingestellt bleiben. Auch als erste) Inter-
pretationen vermitteln S1C den für uns greifbaren Zugang ZUG Botschaft und Verkündigung Jesu selbst.
Zu dem 1er gegebenen hermeneutischen Problem neueESTILENS Schillebeeckx, Gott diıe Zukunft des
Menschen Maınz
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lösung (von den Folgen der Sünde) un der Versöhnung der Menschen mit Gott durch
die Heılstat Gottes 1n Jesus. Diese geschehene (und geschenkte) Versöhnung enthält
zugleich die Aufforderung die Menschen, sıch 1n den ihnen erschlossenen Heils-
zusammenhang hineinzustellen, Aus ıhm heraus leben und ıh dadurch als betätigte
Wirklichkeit in die Welrt hineinzutragen. Der ın nahezu allen neutestamentlichen
Schriften wiederkehrende, auf Johannes den Täuter (Mt 3’ 2‚ 1, 4) und Jesus
selbst (Mit 4, 1 HOM 13° 3, zurückgehende Ruf nach der metano1a, der inneren
Umkehr, die den anzecnh Menschen erfaßt, zielt auf dieses Sich-Hineinstellen 1ın den
uCI, 1M Glauben ertahrbaren und 1n die praktische Tätigkeıit ausstrahlenden Lebens-
zusammenhang. Das gleiche 1St gemeınt, WECNNN Paulus seine Gemeinde auffordert, den
alten Menschen abzulegen un: den Menschen anzuziehen, dem Fleisch abzu-
schwören un dem Geist leben Worauf dieser NECUC Lebenszusammenhang 1mM Hın-
blick auf das Weltverhalten sachlich-inhalrtlich zıelt, ergibt sıch, 1m Kern InenNn-

gefaßt, A2us der Bergpredigt und dem Liebesgebot
Was lıegt 1in dieser Heilsbotschaft für das politisch-soziale Verhalten des einzelnen

Christen und der Christen ingesamt beschlossen?
Der Mensch, der sıch 1n den gyöttliıchen Heilszusammenhang hineinstellt, wird be-

freit AUS der Verstrickung 1n die Welrt und dem Aufgehen seines Daseins 1n der Welt
Er ISt, 1n seiınem Selbstbewußtsein und seinem Daseins-Sınn, über den Bereich welt-
immanenter Zielsetzungen prinzıpiell hinausgehoben. Dıie Aussage der Offenbarung,
daß der Mensch als Ebenbild Gottes geschaffen un 1in seiner konkreten (erlösten)
FExıistenz „Kınd Gottes“ 1St, verleiht ıhm ıcht 1Ur ine Würde 1n sich, sondern legt
auch den exıstentiellen ÖOrt seines Daseıns Aaus der Welrtrt heraus der bleibende Unter-
schied Z antıken Mythos, der dessen Geschichtsmächtigkeit zerstOrt. Daraus ergıbt
sıch einerse1ts iıne zew1sse Dıstanz ZUT. Welt, anderseits aber auch gerade eiıne Freiheıit
gegenüber der Welt, ine Freiheit ihrer weltimmanent und mythisch gesehen VOI' -

aussetzungslosen Gestaltung und Umgestaltung 1m Sınn der praktischen Umsetzung
und Wirksamkeit der göttlichen Heilsbotschaft.

Der Mensch wırd als Christ aufgeruftfen, se1ın (erlöstes), VO  - der Weltverstrik-
kung befreites Daseın 1m Handeln wirksam werden lassen. Auf diese Weiıse greift die
göttliche Heilsbotschaft AUuUsSs in das soziale un polıtische Verhalten des einzelnen hrı1-
sten und der Christen insgesamt. S1e sollen das Salz der Erde se1n, das Licht, das 1n
der Finsternis leuchtet, der Sauerte1g, der die Welt durchsäuert (und erneuert). Das
in Jesus Christus gekommene und verkündete eıl 1St insofern in der 'Tat nıcht privat,
keine NUuUr den einzelnen Menschen in seiner Innerlichkeit und seinem individuell-persön-
lıchen Bereich betreftende Angelegenheıit?. Der Auftrag ZUr Umgestaltung und Er-

der Welt 1M Geist des Evangelıums, die tätıge Absage die Herrschaft des
Bösen, der Ungerechtigkeit und der Herzenshärte 1in der Welt iSt der christlichen Bot-

Vgl. I2 31 fi 9 10, 2 9 Röm 13; 8 Kor 13
Insoweıt zutreffend IMetz‚ Zur Theologie der Welt, 100
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schaft VO  } vornherein immanent; 15t nıcht notwendig, ıhn als „ CSellschaftlichen
ezug der Offtenbarung Erst durch ıne NEeEUeEe Hermeneutik entdecken

Diese Aussage bedarf reilich der Ergänzung durch die Feststellung dessen, Was
1m Hınblick auf das polıtische Verhalten der Christen nıcht Inhalt der Heilsbotschaft
iSt. Die christliche Offenbarung enthält nıcht eın konkretes politisches Programm, das
AUS sıch unmıittelbarer Realisierung fähig ware, und s1ie enthält auch keinen
unmittelbaren Autfruf ZuUur polıtischen „actıon directe“. Jesus welst die Errich-
tung einer polıtischen Messıasherrschaft, VOoOonNn seıiınen Jüngern bıs zuletzt Erwartet,
ımmer wiıeder VO  3 sıch und entzieht sıch dem Volk, das ıhn ZU König machen 11
Er predigt auch nıcht die Veränderung der damaligen konkreten Sozjalverhältnisse
auf revolutionärem Weg, obgleich sıie sicher nıcht eın Vorbild Gerechtigkeit waren
un: hınter dem christlichen Liebesgebot erst recht zurückblieben. Vielmehr zeigt sich
1ne YeW1sSseE Distanz und Gelassenheit gegenüber den konkreten polıtischen und SOZ1-
alen Verhältnissen; S1ie werden sub specıe salutis in einen Status der Relativität Ver-

Der Ansatzpunkt 1St in den überlieferten Reden Jesu (wıeweit sıch dabeji um
authentische Jesus-Worte oder Predigtinterpretationen der frühen Kırche handelt,
kann 1n diesem Zusammenhang dahingestellt bleiben) und den neutestamentlichen
Briefen, gleichbleibend, eın anderer: Die Veränderung der bestehenden Ordnungen
und Verhältnisse ergıbt sıch als Folge Aaus dem gelebten Geıist des Evangeliums, A2us

der Annahme der gyöttlichen Heıilsbotschaft durch die Menschen und dem dadurch
bewirkten Wandel iıhrer Gesinnung und iıhres Verhaltens. Das unmittelbare Ziel 1St
diese Annahme der Heilsbotschaft und das NEUE Leben der einzelnen Aaus dieser Bot-
schaft; die Veränderung der Weltrt ergibt sıch daraus als Konsequenz. Auch insofern,
nıcht NUur 1n der exıistentiellen Herausnahme Aaus dem ımmanenten Welthorizont, er-

weist sıch die neutestamentlıche Botschaft als ine Botschaft der Freiheit: S1e überspringt
den einzelnen, seıne Freıiheit 1mM Glauben und seine Freiheit der Entscheidung nicht,
eLtwa ZUSUNSICHN der Proklamation und Realisierung unıversaler Ziele und Zwecke,

denen der einzelne dann schließlich Objekt oder Sar DUr Zubehör wird, Material
des ZU Subjekt erhobenen geschichtlichen Fortschritts.

Die Zeugnisse 1mM Neuen Testament für diese Seıite der Offenbarung siınd zahlreich,
sS1ie rauchen nıcht 1mM einzelnen interpretiert werden. Es se1 1LLUTLr die Parabel VO  ;

der Steuermünze erinnert (Mt 22i ED I 13 den Bericht über die Versuchung
Jesu (Mt 4, f die Szene VOTL Pılatus Joh P, 10) meın eich 1St nıcht VO

dieser Welrt dıe bekannte Römerbrietstelle über die Obrigkeit (Röm 154 19 die

Eıner „Entdeckung“ dieses Bezugs bedartf allentalls gegenüber derjenıgen (im deutschen Sprach-
rgum lange vorherrschenden) Theologie, die VO' der Existenzphilosophie un Transzendentalphilosophie
inspiriert wurde un VO' daher nahezu ausschließlich das individuelle Gottesverhältnis ZU' Gegenstand
ihrer Reflexion machte Uun! 1n dieser Weiıse auch das relig1öse und theologische Bewufßfitsein bıldete. Die
Polemik heutiger „politischer“ Theologie, insbes. be1 Metz, 4 die theologische Privatisierung
des Heıls muß AUS der Reaktion diese theologische Richtung verstanden werden; s1€e hat einen
theologie- und geistesgeschichtlıchen, ıcht einen hermeneutischen rund
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ungeachtet der vielfachen autoritär-1deologischen Überinterpretation 1m Lauf der Ge-
schichte jedenfalls, Aaus iıhrem Kontext verstanden, die Akzeptierung un: zugleich ela-
tıyıerung der aufßeren polıtischen Ordnungen 1m Zeichen der eschatologischen Naher-
wartung 2USWEeISt Y schlie{fslich die Loyalıtätsermahnungen 1m ersten Petrusbrief
2 (D Ahnlich 'Liım 6, 1} Sklaven und Herren, die Sanz dezıdiert die Ver-
änderung VO  w innen, den Gesinnungswandel als Medium für den Wandel der FAn
stände abzielen. Man Mag hinsichtlich der beiden etzten Zeugnisse autf die (dann
ausgebliebene) eschatologische Naherwartung der rühen Kirche hinweıisen, die allein
diese Relativierung und Gelassenheıt, den Rückzug auf das Innere erklären Ver-

möge. ber 1St ıcht das Leben AaUus einer eschatologischen Erwartung, un das darın
begründete Wıssen die Vorläufigkeit und prinzıpielle Unvollendetheit aller irdi-
schen Ordnungen auch 1MmM Hınblick auf die 1ın iıhnen realisierbare Gerechtigkeit eın
allgemeines Kennzeichen für den Habitus, das (neue) Weltverhältnis des Christen, das
ıhm die Überlegenheit un: eiınen festen Standort auch gegenüber allen weltımmanenten
Vollendungsideologien verleiht und ermöglıcht?

Auch die Ermahnungen un Verurteilungen, nıcht zuletzt der damals Mächtigen, die
WIr 1m Neuen Testament finden (Johannes Herodes, Mit 14, 4; die wiederholten
Reden Jesu die Pharısäer, Mrt 25 ff I 40), stellen diesen Befund nıcht
ın rage Es gyeht ın iıhnen nıcht politische Imperatıve, sondern darum, einzelnen
Menschen oder Menschengruppen ohne Ansehen der Person ihre Verfehlungen OrTZUu-

halten, S1e der Selbstgerechtigkeit und Heuchelei anzuklagen und Ss1e 1m Sınn der Bot-
schaft Jesu ZUur Umkehr, Z Leben AaUuUS der Liebe un: Versöhnung aufzuruten. Sıie

den bislang ermittelten Rahmen nıcht, sondern bestätigen ihn Das yleiche
gilt für das Liebesgebot und die Mahnungen der Bergpredigt. Sıe heben die Ordnung
des Rechts nıcht auf; sondern setzen sS1e 1n ihrem Bestand OTA4auUus. YSt dadurch erhält
das Überschreiten der Rechtssphäre, die das Liebesgebot intendiert, seiınen Sınn. Die
Aufforderung, demjenigen, der mit mır meınen Mantel rechtet, auch noch den
Rock dazuzugeben (Mt 9 40), verliert ihren Sınn und wird gegenstandslos, wenn iıch
nıcht VO  - RechtsI auch den Mantel zurückverlangen könnte, und ebenso die
Verpflichtung ZAT Almosengeben, der über das Auskömmliche hinausgehende
Besitz schon VO  a} Rechts N werden könnte.

Der Konflikt, ın den Jesus mi1t den Pharisäern und Schriftgelehrten, schließlich mMIit
dem Hohen Kat gerat, 1St seinem rsprung und seiner Art nach eın religiöser Konflikt,

ergibt sich unmittelbar AaUusSs der Heilsbotschaft Jesu, seiner Abkehr VO  $ der
EeErsStiarrten jüdischen Gesetzesreligion. Daß daraus zugleich eın politischer Konflikt
wird, liegt 1n dem Charakter der damalıgen jüdischen politischen Ordnung als eiıner
Theokratie begründet, 1ın der jede relig1öse Frage notwendig und unmittelbar zugleich

Dazu näher Schlette, Die Aussagen des Neuen Lestaments ber en S5Staat, 1n ! Archiv Rechts-
un Sozialphilosophie 48 (1962) 179—-197 weiIit. Lıteratur, insb. 187 ft. Zur Parabel on der Steuer-
MUNZE eb: 186 £) en Ermahnungen Sklaven und Herren ebı 194
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1116 politische War Wenn INa  $ heute darauf hinweist dafß Jesus schon durch seıin Auf-
treten und SOTTIe Lehre C1in Revolutionär gegenüber der damals bestehenden Ord-
NUuNns SCWESCH SC1, gılt das allenfalls der Voraussetzung Nn theokratischen
relig1ös politischen Einheitswelt nıcht indessen 11 heutigen Sınn des Begriffs Revolu-
C1ONAFr, der den politischen oder soz1alen Revolutionär

I11

Welche Folgerungen ergeben sıch 11UN aus diesem Inhalt der christlichen Heilsbot-
schaft für C1in polıtisches Mandat der Kıirche? Diese Folgerungen können nıcht C e1iN-

faches 5}a oder Neın SC1IN, S1IC INussen notwendigerweise differenzieren
Aus der christlichen Offenbarung erg1ıbt sıch kein unmittelbarer polıtischer Auf-

Lrag der Kirche Die christliche Offenbarung 1ST nach ıhrem Inhalt weder explizit noch
ımpliızit 5a l= politische Theorie oder Handlungsanweisung, sondern HE Heilsbot-
schaft Aus der Umsetzung dieser Heilsbotschaft praktisches Verhalten ergeben sich
WAar mannigfacher Weiıse polıtische und soz1iale Wırkungen, aber diese Wirkungen
sind iıhr selbst ıcht spezifısch nach Inhalt und Art bestimmt bis auf WEN1ISC aller-
dings nıcht unwichtige Ausgrenzungen 1ST Dır nıcht erlaubt) ber
diese nhegatıven Ausgrenzungen hinaus, die sıch AaU5S den der Oftenbarung AuUSSC-
sprochenen Verhaltensprinzipien und einzelnen konkreten Geboten 1DSO ergeben,
siınd die polıtischen und soz1alen Wirkungen als solche nıcht Gegenstand sondern
Folge der Heilsbotschaft S1CE sind bedingt durch das Dazwischentreten der Überlegung,
Abwägung und auswählenden Entscheidung der Christen selbst Hınblick auf dıe
Konkretisierung un Anwendung der Heilsbotschaft

Wenn die Kırche (als Amtskirche) Grund und Grenze iıhres Auftrags der Ver-
kündigung iıhrer Heilsbotschaf} hat, 1ST SIC auf das beschränkt, W as selbst egen-
stand dieser Botschaft 1ST Es 1St nıcht ıhres Amtes, das Dazwischentreten der ber-
legung, Abwägung und Entscheidung der Christen der Konkretisierung der ften-
barung auszuschalten, für S1e vorab entscheiden und sıch hre Stelle SETZCH;

obliegt ıhr vielmehr, die Gläubigen wieder aNZzZUregen, ermahnen und,
SOWEIL die Kenntnıis der christlichen Heilsbotschaft geht, instand SELZECN, diese
Entscheidung und Konkretisierung selbst vorzunehmen.

Dıie hiermit vegebene prinzıpielle Grenzbestimmung tür die Zuständigkeit des
kirchlichen Amtes bedeutet nıcht dafß die christliche Oftenbarung die ıhr ANSC-
legten polıtisch soz1alen Folgewirkungen gebracht und aut 881481 Bereich FGLHGT Inner-
ichkeit reduziert wırd Es handelt sıch vielmehr die richtige, der Offenbarung

Im Sınn der heutigen staatlıchen Verhältnisse und politischen Begrifte WAarTtr Jesus allentalls Cin

Häretiker der innerkirchlicher Rebell gegenüber der jüdischen Thora Uun!: ihrer authentischen Inter-
PTretation durch den Hohen Rat als geistlicher Inquisitionsbehörde
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selbst grundgelegte Verteilung der Aufgaben zwischen dem kirchlichen Amt einerseits
und den Gläubigen anderseits, die zugleich eine Verteilung VO  a} innerkirchlicher Auto-
rıtät und Freiheit ISt. Dıie Wahrnehmung des Verkündigungsauftrags für die Heıils-
botschaft durch die Kirche W1E auch der lebendige Glaube der Christen selbst impli-
zlert eine Vielzahl politisch-sozialer Wirkungen, denn diese Verkündigung zielt Aus

sıch selbst auf die Umsetzung 1n weltbezogenes Verhalten. ber diese Wiırkungen siınd
vermittelt; vermuittelt durch die Christen als selbsthandelnde, 1n der christlichen Trel-
heit und AUuUS ihr heraus abwägende und entscheidende Personen 11, die ihrerseits 1mM
Geist des Evangelıums seine Impulse und Prinzipien, die ıhre eıgene christliche (3e-
sınnung nach Maißgabe ihrer Erkenntnis, Einsicht und Wirkungsmöglichkeiten 1n kon-
krete Zielsetzungen und konkretes Handeln 1. Da sıch hierbei nıcht
ine eintache logische Schlußfolgerung handelt, sondern u  - ine schöpferische Konkre-
tisıerung und Abwägung, dıe ıhrerseits mitbedingt 1St durch Kenntnis gesellschaftlıcher
Sachverhalte und Strukturen, durch das Abschätzen gesellschaftlicher und politi-
scher Entwicklungen, durch die Entscheidung für Prioritäten, da nıcht alles -
gleich erreichbar 1St, sınd VO  -} vornherein verschiedene Konkretisierungen, and-
lJungsziele und Ordnungsmodelle denkbar und möglıch, VO  3 denen keines für sıch be-
anspruchen kann, das allein christliche bzw dem Evangelium gemäße und daher für
alle, die wirklich glauben und Christen seın wollen, verbindliche se1in. Hıer lıegt der
sachliche Grund für den (politischen) Pluralismus iınnerhalb der Kirche (als Gemein-
schaft der Gläubigen) und seın ınneres echt Das kirchliche Amt, würde sıch eıne
dieser verschiedenen möglichen Ansichten oder Programme eıgen machen, würde
eben dadurch Parte: ergreifen un ıcht mehr 1MmM Rahmen der Verkündigung der lau-
bensbotschaft handeln 12 Es würde eiıner bestimmten Ansıcht die Autorität einer ]au-
bensverkündigung verschaften wollen und eben dadurch 1n der Rückwirkung die
Glaubensverkündigung einer bloßen Ansıcht degradieren.

Auf der Grundlage dieser Abgrenzungen äßt sıch nunmehr die rage nach dem
508 Hüter- und Wächteramt der Kırche beantworten. Dieses Hüter- un Wächteramt
1St als solches keine Usurpatıon. ber esteht NUuUr insowelit, als Ausflufß des Ver-
kündigungsauftrags der Kiırche 1St und siıch 1n dessen Rahmen hält Nach den obigen
Darlegungen bedeutet das, daß sıch 1Ur auf den Bereich der negatıven Ausgrenzun-
gCcn 1St Dır nıcht erlaubt) erstrecken annn Es 1St dort gerufen, sich
die Mißachtung dessen handelt, W as als (jesetz Gottes, als unverlierbare Berufung des
Menschen 1n der Offtenbarung unmittelbar ausgesagt und enthalten 1St. Insotern kann

1n der Tat berechtigt und auch gefordert se1nN, daß die Kirche einzelne oder Gruppen
VO  ; Menschen, die Mächtigen in Staat und Gesellschaft SCh ihres Verhaltens CI-

mahnt oder /Abän ede stellt, dafß S1e eın bestimmtes Iun verurteilt, Ja auch 1ine Gesell-

11 Vgl auch Hans Maıer, 1n ! Essener Gespräche ZU Verhältnis Staat und Kirche I  9 demnächst bei
Aschendorff, ünster.

Nachweise azu Beispiel der Rallıements-Polıitik apst Leos 1BB} bei Hans Barıon, Kirche
der Partei? 1n ! Der Staat (1965), insbes. 02510}
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schaftsordnung 1mM SanzCch des 1n sich sündhaften Zustands anklagt. Sie spricht dann,
ann und MU: sprechen, Mit der Unbedingtheit und Verbindlichkeit, die der Verkün-
digung der göttlichen Heilsbotschaft eıgnet.

eht iındessen über diesen Bereich des 1n malum hinaus, und das 1St schon dort
der Fall, eın Gebot oder ine Norm überhaupt einer Abwägung zugänglıch ist 13

bleibt als Ausfluß des Hüter- und Wächteramts NUur die Ermahnung und Aufforde-
rung die Gläubigen Z Leben und Handeln aus dem Glauben auch 1m politisch-
sozialen Bereich, ‚Arn Absage Eıgennutz, acht und Besitzgier usft und Z Orien-
tıierung autf Gerechtigkeit, Nächstenliebe, Sachwissen un das allgemeine Wohl Das
sınd WAar in gewlsser Weise Leerftormeln, weiıl A4aUus ıhnen allein noch keine konkrete
Entscheidung werden kann, aber s1ıe geben doch ine Richtung, ine Grund-
orjentierung und dadurch wiederum negatıv eın oder AI Für die Konkreti-
sıerung dessen sınd die Christen 1n der Tat auf die natürliche Erkenntnis, auf Einsicht
und Erfahrung 1n die Bedingungen und Möglichkeiten polıtisch-sozialer Ordnung und
eines entsprechenden Handelns verwiıesen. Die christliche und christlich richtige Ant-
WOTLT auf gegebene politisch-soziale Sıtuationen macht nıcht der Glaube und das En-

Aaus sıch selbst, sıe ergibt sich entscheidend Aaus Einsicht, Erfahrung, sach-
kundigem Urteıl, kurz Aaus der raft des Arguments, reıilich eines VO Geist un!:
Anruf der christlichen Offenbarung inspirlerten Arguments. Das kirchliche Amt un:
seine Träger haben hierin den Gläubigen nıchts VOTAaUS; sıie können, wıe diese, Gesichts-
punkte, Vorschläge und Gründe beitragen, aber diese Gesichtspunkte, Vorschläge und
Gründe haben kein theologisches Plus oder eine hirtenamtliche Verbindlichkeit, SOMN-

dern eben und 1Ur die Autorität der ıhnen Aaus sich selbst innewohnenden Überzeu-
gungskraft.

Daraus ergibt sich insbesondere Nu  >; die Feststellung, dafß die Kirche keinerlei Amt
oder Auftrag 1m Bereich politischer Mittel und Zwecke VO  »3 der erwähnten Aus-

abgesehen hat Welcher Weg AusS einer ungerechten, 1ın sıch sündhaften Ord-
Nung einer besseren Ordnung führt, welche Vorkehrungen und Maßregeln treffen
siınd ZuUur Verhinderung oder Beseitigung VO  — Unterdrückung, Z Bekämpfung des
Hungers, ZU!r Gewährleistung und Sicherung der Freiheit, für alles dies zibt keine
spezifische, Aaus der Offenbarung oder theologisch begründbare Auskunft. Diese
Fragen unterliegen daher nıcht der Kognition des kirchlichen Amtes, und Enzykliken,

Eın als Seelsorger Wwıe als Theologe bewanderter Ptarrer hat 1es dahın formuliert, daß VO Vor-
schriften, von denen die Kirche dispensieren könne, auch der einzelne Christ sich selbst dispensieren
könne; dıie Möglichkeıit der Dıspensatıon weist AusS, dafß CS$ siıch cht um eın ın malum handelt.
Für den Bereich politischen Handelns findet sıch das gleiche Ergebnis schon 1m Traktat des hl Thomas
Y Aquın de lege humana, I1, qu Thomas Sagt dort, dafß auch eın sıch ungerechtes Gesetz
für den Burger verpflichtend seıin könne; des Gemeinwohls wıllen, größeren Schaden Ver-

meıden, müuüsse der einzelne auch bereit sein, Ungerechtigkeiten 1ın auft nehmen. Die CGrenze se1ı erst

dort, eın unmittelbares göttliches Gebot Thomas als Beispiel den Götzendienst
geboten werde. Der sechr weıte Bereich möglicher Abwägung 1Im politischen Handeln, die Akzep-
tierung auch eines malum, sotern e das mM1inus malum gegenüber eintretenden Folgen ISt, 1St damit
1im Kern richtig umschrieben.
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Sendschreiben oder Hırtenbriefe, die sıch damit befassen, siınd 1NsOWweIlt nıcht mehr
Dokumente kirchlicher Verkündigung, denen tür die Gläubigen iıne besondere Ver-
bindlichkeit zukommt, sondern Ansichten und Anregungen der Person oder Stelle,
VO  - der s1e ausgehen.

Eın Beispiel ZUr Verdeutlichung. Es erscheint durchaus möglich, da{fß in bestimmten Staaten
Südameriıkas derzeit soz1ale Verhältnisse bestehen, die 1m 1nnn des Evangeliums als 1n sıch
ündhaf* bezeichnet werden mussen. In diesem Fall waäre S Sache des irchlichen Amtes, diese
Zustände als solche benennen, sıch FABR Anwalt der Opfer machen un: auf unverzug-
lıche Abhilfe drıngen. Es ware ebenso Sache des kırchlichen Amtes, allen Gläubigen klar

machen, da{i jeder, der sıch bei diesen Verhältnissen beruhigt un. ıcht nach Maißsgabe seiner
Möglichkeiten aut Abhilfe sıinnt un sıch datür einsetzt, daran 1im vollen 1nnn mitschuldig
wird. Dıie Frage indessen, ob der gee1gnete un notwendige Weg ZUr Abhilfe eine Bodenreform,
1ne Änderung des Steuer- der Wirtschaftssystems, eine Änderung des politischen Regimes
der eine Revolution ware, entzieht sıch kırchlicher Ww1e theologischer Beurteijlung. Sache des
kirchlichen Amtes waäre N j1er allerdings, 1m Hinblick auf alle möglichen Wege die Geltung
un den Inhalt des Gebots erinnern.

Es 1St 1ne STCUG: 1n der Geschichte ımmer wieder hervorgetretene Getahr des kırch-
lıchen Amtes, die hier AUS dem Amtsauftrag SCZOHCNECNHN renzen überschreiten un:

als Verkündigung auszugeben, W 4s in der Sache SCn des fehlenden ften-
barungsbezugs keine Verkündigung mehr isSt Für kirchliche Verlautbarungen 4uSs Jüng-
ster eıit hat arıon das Beispiel der Lehre der Pastoralkonstitution des Vatı-
kanıschen Konzıils über das Eıgentum, die Mitbestimmung und d1ie staatliche Ordnung
eindrucksvoll dargelegt 14, Das kirchliche Amt verwischt damıt die Grenze zwischen
Autorität und Freiheit beide bedingen einander iınnerhalb der Kirche und erreicht
NUr, da{fß seıne eıgene Autorität untergräbt. Die Heraufsteigerung VO  > Ansıchten
Offenbarungsinterpretationen ebenso W1e die Nichtunterscheidung VO  e Ansıcht und
Verkündigung, auch WE s1e 1n pastoraler Intention erfolgt, führen u  — dazu, da{fß
alsbald alle Verkündigung ZUTr Ansıcht heruntergestuft wird 15

Vgl Hans Barıon, Das konziliare Utopıia, 1n * Säkularisation und Utopie. Ebracher Studien, Ernst
Forsthoft ZU 65 Geburtstag (Stuttgart 193 fl) 202 ders., Weltgeschichtliche Machttorm? Eıne
Studie ZUr politischen Theologıe des MR Vatikanischen Konzils, 1n ! Epirrhosıs, Festgabe für arl Schmitt
(Berlin 13 fl’ insbes. 2253

Die NCUC, sıch „politisch“ verstehende Theologie eistet bei diesem Vorgang der Verwischung und
Nichtunterscheidung 1n verhängnisvoller Weıse Hilfestellung. 50 stellt Schillebeeckx, a. © 5 >
Kap Kirche, Lehramt und Politık, 137 einerseıts fest, dafß lehramtliche Aussagen aut gesellschafts-
politischem Gebiet geschichtlich bedingt und gebunden sej1en und keine Garantıe für ıhre objektive
Rıchtigkeit bestehe, häalt s1e ber anderseıts gleichwohl tür eıne Sache des kirchlichen Amtes, reilich
ıcht MI1t Verbindlichkeit, aber doch S! daß ihnen gegenüber das „christliche Vertrauen“* gCc-
rechtfertigt sel, daß derjenige, der sıch nach ihnen richtet, wirklich „situationsgerecht“ handelt; 6S

gehe cht Glaubensgehorsam gegenüber der kirchlichen Lehrautorität „als vielmehr gegenüber dem
prophetischen Hırtenamt, das ıcht dieselbe Klarheıt besitzt, ber dafür eın stärkeres prophetisches Ver-
moögen (!) Beschwörung, Autrut und Antrieb weıterem Suchen 1n sıch tragt Diese Begründung
spricht tür sıch selbst; durch Begrenzung der Zuständigkeit die Autorität des kirchlichen Amites
dort, S1E besteht, stärken, wırd s1e durch grenzenlose Ausdehnung und die Berufung auf eın
Prophetentum, das doch dem Irırchlichen AÄAmt 1n keiner Weıse generell übertragen der verheißen 1st,
systematisch destrulert; W as bleibt, 1St die unverbindliche Verbindlichkeit einer Vielzahl bischöflicher
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Das gleiche gilt für die Theologie. Die neuerwachte Theologie der Revolution über-
schreitet ebenso die Grenze offenbarungsgebundener und -interpretierender Theologie
W1e die Theologie der Restauratiıon 1mM 19 Jahrhundert. Beide verkennen die in der
christlichen Heilsbotschaft gegebene Difterenz jeder politischen Ordnung 16; S1ie Ver-
absolutieren relig1ös motivierte politische Theorien und Ansıichten über Inhalt und
Mittel politisch-sozialer Ordnung theologischen Aussagen, die S1e nıcht sind, und
stellen adurch die Theologie als Wıssenschaft Von der geschehenen Offenbarung selbst
iın rage 1 Der Grund bzw die theologische (nicht politologische) Grundlosigkeit
dieser „Theologie“ wiıird deutlich, wenn INan S1€, worauf wieder Barıon hingewiesen
hat 1 kerygmatisch befragt. Was bleibt, 1St theologisierende Politik und prophetische
Selbstermächtigung.

Die hier vorgetragene Begrenzung des polıtischen Mandats der Kirche auf eın sehr
CNS umschriebenes Hüter- un: Wächteramt 1St heute VON seıten der politischen und
theologischen Linken dem Einwand AauUSgESELIZT, da{fß die damıit versuchte Entpoliti-
sierung der Kirche NUr 1ne scheinbare sel, die die vorhandene politische Stellung-
nahme der Kırche 1Ur verhülle. Als gesellschaftliche Institution und gesellschaftlicher
Machtfaktor könne die Kirche dem politischen Bezugs- und Spannungsfeld 4208 nıcht
entgehen; iıhr Schweigen politischen Fragen se1l ebentalls ıne polıtische Stellung-
nahme, und ZWAar ıne solche Veränderung und für den STAatus qUuO Da sS1ie sich
also notwendig politisch verhalte, könne LLUTr darauf ankommen, daß sS1ie siıch richtig,

1mM Geist des Evangeliums polıtısch verhalte: sS1e musse daher auch selber die Kon-
kretisierungen der Heilsbotschaft 1ın den politisch-sozialen Raum hinein vornehmen.

An diesem Einwand stiımmen die Priämissen, aber sS1e tragen nıcht die daraus SCZO-
N  n Folgerungen. Die heutige politische Linke und die iıhr zugewandte Theologie

der sonstiger „Worte”, die, einmal Ng  IMMECN, autf alle Außerungen des ırchlichen Amtes über-
greifen wiırd.

In die gleiche Richtung geht die Forderung VO  - Metz Zur Theologie der Welt, 113) nach eıner
Sprech- und Aussageweıse der Kirche Diese ordere „den Mut AL kontingent-hypothetischen

Sprechen“ un verlange „eIn weisendes Ort, das weder unverbindlich-beliebig noch doktrinell-dogma-
tisıerend“ ISt. Mırt solcher Sprechweise werden Autorität des kirchliche: Amites Uun!‘ Freiheit der ]äu-
bigen zugleich aufgelöst. An ıhre Stelle Lreten Verbandsverlautbarungen autf der einen, eine dadurch
provozierte Verbandssolidarıtät (ohne renzen un Kriterijen) auf der anderen Seıte.

Vgl Ernst Feıl, Von der „politischen Theologie“ ZUT „Theologie der Revolution“?, 1n * Diskussion
zZzur Theologie der Revolution, hrsg. Feil un Wetrh (München-Mainz 130

Als eın Beıispiel für viele se1 die „theologische“ Aussage ZU Problem der Revolution bei
Metz, Zur Theologie der Welt, 112 zıitiert: „Wo eın gesellschaftlicher Status quO ebenso 1e] Ungerechtig-
eıt enthält wie eventuell entstehen mMags, WENN revolutionär abgeschafft wird, ann ann eıne Revolu-
tıon für die Gerechtigkeit und Freiheit ‚der Geringsten den Brüdern‘ auch 1m Namen dieser
Lıiebe (gemeınt 1St die christliche Liebe) ıcht unerlaubt se1in.

Das konziliare Utopıa, )
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haben „entdeckt“ . W 4As Carl Schmitt bereits VOor Jahren gesehen und ausge-
sprochen hat 1 daß nämlich das Politische keinen abgrenzbaren Gegenstand har, viel-
mehr einen bestimmten Intensitätsgrad der Assoz1atıon oder Dissoz1atiıon bezeichnet, der
seiın„Materijal“,je nach der Sıtuation und den gegebenen Verhältnissen ın der Gesellschaft,
Aus allen Sachbereichen beziehen kann. Man entgeht dem Politischen daher nıcht da-
durch, da{fß InNna  - sıch auf ine „neutrale Sachlichkeit“, eın vor-politisches Naturrecht
oder auf die „reine“ Verkündigung der christlichen Heilsbotschaft zurückzieht. Auch
diese Posıiıtionen werden, WEn S1e 1n das Beziehungs- und Spannungsfeld des Poliei
schen gCraten, polıtisch relevante Positionen. Das ISt, VO  e} der Erfahrung her un
analytisch gesehen, unbestreitbar richtig, und INnan Iragt sıch, weder die allge-
meine Oftentlichkeit noch die kirchliche Oflentlichkeit diese Einsicht bislang ANSCHNOM-
1831581 haben 2

ber W as ergıbt sıch daraus als Konsequenz? Da die Kirche als Institution, die 1n
der Gesellschaft exıstliert und wirkt, dem Politischen ohnehin nıcht prinziıpiell entgehen
kann,da Stellungnahme W1€e Nıchtstellungnahme polıtisch relevanten Fragen 1ne poli-
tische Position bedeuten können, 1St daraus gerade eın Argument zu gewıinnen, dafß
die Kırche anders als nach iıhrem Verkündigungsauftrag und in dessen renzen han-
delt Der Versuch, dieses Handeln 1m Hinblick autf seine (möglichen) politischen Wır-
kungen noch einmal (über-) determinieren, würde einer Abkehr VO  3 dem eigenen
Auftrag führen, ındem das, W as als mögliche Folge der Verkündigung sıch ergeben
kann, z Ausgangspunkt für den Inhalt der Verkündigung gemacht wird. ıne
tale Politisierung und eın Verlust der Unbedingtheit kirchlicher Verkündigung waren
die Folge Andererseits entzieht auch das Verbleiben in den Grenzen des Amtes die
Träger des kirchlichen Amtes nıcht 1DSO dem politischen Spannungs- und Bez1ie-
hungsfeld. Es kann immer wıeder jener (äußersten) Sıtuation kommen, dafß schon
und gerade die einfache und unbedingte Verkündigung der christlichen Wahrheit, ohne
jede politische Überdetermination, Gegenstand der politischen Dissoz1iation wiırd, etw2

weiıl S1e dıe Posıtion der Mächtigen 1n Staat und Gesellschaft oder ıhre Praktiken
bedroht. In diesem Fall mussen dıie Träger des kirchlichen Amtes die politische Heraus-
forderung, die in der Wahrnehmung des Verkündigungsauftrags liegt, annehmen und
die Entschlossenheit haben, 1n das politische Spannungsfeld einzutreten. Die FEuthana-
sıepredigten des Bischofs VO  3 Münster, raft Galen, Verkündigung und poli-
tische Tat zugleich, und das letztere mehr, als iıhnen nıcht entgegengehalten
werden konnte, S1€e stellten iıne Überschreitung des kırchlichen Verkündigungsauftrags
dar

arl Schmiutt, Der Begriff des Politischen (zuerst 1927,; Berlin 51963)
Für die allgemeine Oftentlichkeit wırd INan den Grund in der ımmer wieder mißverstandenen

SOß. „Freund-Feind-Theorie“ arl chmitts suchen haben, die jede weıtere Befassung M1t der Schrift
erübrigen scheint, für die kırchliche Ofrentlichkeit lıegt eın spezieller Grund in dem langen

Vorherrschen einer Naturrechtsdoktrin, derzufolge das Politische als Auseinandersetzung Zielvor-
stellungen, als Abwägen der Kunst des Möglichen CTST „oberhalb“ des jeder „legitimen“ Politik
vorgegebenen Bereichs des Naturrechts beginnt.
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An dieser Stelle lıegt denn auch das eigentliche Problem des Hüter- und Wächter-
Aamts der Kirche Selbst in dem dargelegten sehr begrenzten Umftang 1St die Kirche mi1t
diıesem H  uüter-  K und Wächteramt in der Praxıs oftmals AAA In einer Welt OUVEeE-

raner un säkularisierter Staaten, 1in der ıhr keinerlei directa mehr zukommt,
gerat die Kırche hier 1n eın kaum überbrückbares Dilemma. Kommt ZU Konfliktfall;
in dem das Zeugnis des Hüter- und Wächteramts gefordert, aber auch (politisch) Dc-
ährlich 1St, wird die Logik der ura anımarum, der orge tür die relıg1öse Lebens-
möglichkeit der Gläubigen, die Logik des heilsgeschichtlichen Zeugnisses ımportune,
oOpPpOrtune immer wieder und mi1t einer gewiıssen Notwendigkeıit verdrängen %1, Eın
eindrucksvolles Beispiel dafür bietet das buchstäbliche Leerlaufen der naturrechtlichen
Kriegslehre 1n der ırchlichen Verkündigung während des Weltkriegs. Dıie Frage
ach der „Justa causa“ und dem „debitus modus“ dieses Kriegs und tolgeweise der
Erlaubtheit des konkreten Kriegsdienstes wurde beharrlich b} VO:  ; seıten der
deutschen Bischöfe wie VO:  3 seıten des Papstes Z Niıemand wiırd die Zwangsläufigkeit
übersehen, VOor die sich Papst und Bischöfe angesichts dieser Frage gestellt sahen. Sollten
s1e €_:twa dıe katholischen deutschen Soldaten ZUuUr Verweigerung des Kriegsdienstes oder
bestimmter Kriegsdienste autffordern und S1e damıt voraussehbar reihenweiıse dem Tod
überantworten, während der apst selbst und ZU Teil auch die Bischöfe unangreifbar
blieben? Dem beharrlichen Schweigen der Kirche dieser rage kann, gesehen,
weder die Hırtensorge noch die bürgerliche Ehrenhaftigkeit abgesprochen werden. ber
1St diese Logik des ırdischen Überlebenkönnens und Überlebenwollens auch die Logik
des Hüter- und Wächteramts? Gehört SeiINET Logık nıcht das Vertrauen auf Gott
als den Herrn der Geschichte, der den Ausgang geben wıird? Können Erwägungen der
ura anımarum und wohlverstandener Kirchenraison demgegenüber den Vorrang be-
haupten?

Man annn versucht se1n, dieser Stelle das Hüter- und Wächteramt der Kirche
noch einmal, und WAar radikal, 1n rage stellen. ber vielleicht ISt CS im Sınn der
christlichen Heilsbotschaft, realistischer, darın eın Zeichen dafür sehen, dafß auch
die Kirche selbst, als Amtskirche wı1ıe als wanderndes Gottesvolk, iıhrem Auftrag NUur

unvollkommen, gebrochen nachkommen kann, da{fß auch S1e in peccatorı1s steht
und der Erlösung durch ihren Herrn bedarft.

21 Dazu na  her E.-W. Böä;enförde, Kirche und Politik. 7Zu einıgen Neuerscheinungen ber das Ver-
hältnis der Kirche ZU rıtten Reich, ın : Der Staat (1966) 734

Für die deutschen Bischöte vgl Gordon Zahn, Die deutschen Katholiken und Hiıtlers Kriege raz-
öln für 1US DE dessen Briefe die deutschen Bischöfe, herausgeg. in dem Band Die Briefe
Pıus T, die deutschen Bischöfe 1939 bıs 1944 (Maınz und azu meıne Besprechung 1n ! Der
Staat (1969) 267 €
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